
Allgemeine Gesch�ftsbedingungen der Final Catalogs GmbH

§1 Allgemeines
Alle Verkaufs-, Liefer- und Installationsvertr�ge der Fa. Final Cata-
logs GmbH ( im folgenden FC genannt) werden ausschließlich auf
der Grundlage der nachstehenden allgemeinen Gesch�ftsbedin-
gungen geschlossen. Diese allgemeinen Gesch�ftsbedingungen
gelten f�r alle gegenw�rtigen und zuk�nftigen Gesch�fte
zwischen den Vertragsparteien, ohne daß es eines erneuten Hin-
weises auf die AGB's bedarf.

§ 2 Zustandekommen
Ein Vertrag gem�ß dieser Bedingungen kommt zustande durch
a) Unterzeichnung eines Vertragsdokuments, dem diese Bedin-

gungen zugrunde liegen,
b) die m�ndliche oder schriftliche Erkl�rung der Annahme eines

Angebots von FC, in dem auf diese Bedingungen Bezug gen-
ommen wird, durch den Kunden,

c) die Zusendung einer Auftragsbest�tigung durch FC an den
Kunden, in der auf diese Bedingungen Bezug genommen wird,
oder d) die konkrete Inanspruchnahme von Dienstleistungen
der FC durch den Kunden auch ohne vorherige weitere Abstim-
mung, Angebot oder Best�tigung. Das im Einzelfall g�ltige
Schriftdokument also Vertragstext, Angebot, Auftragsbest�ti-
gung in Kombination mit diesen Bedingungen oder im Falle
eines rein m�ndlichen Auftrages diese Bedingungen allein
wird in der Folge als „Vertrag“ bezeichnet.

§3 Angebote
Alle Angebote sind frei bleibend und unverbindlich. Zur vertragli-
chen Bindung bedarf es in jedem Falle einer schriftlichen Auf-
tragsbest�tigung unsererseits. M�ndliche Nebenabreden haben
keine G�ltigkeit. An Kostenvoranschl�gen, Zeichnungen und an-
deren Unterlagen behalten wir uns eigentums- und urheberrech-
tliche Verwertungszwecke uneingeschr�nkt vor; sie d�rfen Drit-
ten nicht zug�nglich gemacht werden. Zu Angeboten gehçrige
Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf Ver-
langen unverz�glich zur�ckzugeben.

§ 4 Urheberrecht
Final Catalogs und von FC erstellte Programme und dazu gehçr-
ende Dokumentationen sind nur f�r den Gebrauch des Vertrag-
spartners im Rahmen der vereinbarten Lizenzbedingungen bes-
timmt. Der Vertragspartner darf diese Programme und Dokumen-
tationen ohne die schriftliche Einwilligung von FC Dritten nicht
zug�nglich machen. Kopien d�rfen auf Kosten des Kunden und
ohne Haftung von Seiten FC, lediglich f�r Archivzwecke oder als
Ersatz angefertigt werden. Ein etwaiger Vermerk zum Urheber-
rechtsschutz ist dann auch auf den Kopien anzubringen. F�r Si-
cherungszwecke darf der Vertragspartner nur eine Kopie der Soft-
ware anfertigen. Weder das Handbuch, noch die Datenbanken/
Programme oder Teile davon d�rfen elektronisch oder mechan-
isch, durch Fotokopieren andere Aufzeichnungsverfahren oder in
sonstiger Weise vervielf�ltigt oder �bertragen werden, es sei
denn eine schriftlich die Genehmigung von FC liegt vor.

§ 5 Arbeitszeiten, Ausf�hrungsort
Leistungen nach diesem Vertrag werden zu den FC-Gesch�ftszei-
ten Montags bis Freitags zwischen 8:00 und 18:00 Uhr erbracht.

Werden aus betrieblichen oder technischen Gr�nden auf Wunsch
des Kunden Leistungen außerhalb dieser Zeiten erbracht, wird
f�r Leistungen in der Woche ein Zuschlag von 25%, am Woche-
nende von 50% erhoben. Die vertraglichen Dienstleistungen kçn-
nen je nach den Projekterfordernissen nach Entscheidung von FC
sowohl im Hause FC als auch vor Ort beim Kunden erbracht wer-
den.

§ 6 Personalauswahl
FC kann zur Erbringung der vertraglichen Leistungen Personal
einsetzen, welches nach Einsch�tzung von FC zur Erbringung der
Leistungen ausreichend qualifiziert ist. Ein Recht des Kunden auf
den Einsatz bestimmter Mitarbeiter besteht nicht.

§ 7 Zust�ndigkeiten & Verantwortlichkeiten
FC ist nur f�r die Dinge zust�ndig und verantwortlich, die im Leis-
tungsumfang dieses Vertrages explizit vereinbart wurden. Insbe-
sondere liegt jegliche Verantwortung und Zust�ndigkeit f�r den
ordnungsgem�ßen Betrieb der EDV-Systeme (Hard- und Soft-
ware) des Kunden bei diesem selbst, sofern nicht die �ber-
nahme durch FC vereinbart wurde. FC wird hier lediglich unter-
st�tzend t�tig. Ebenfalls ist FC nicht f�r das Gesamtgelingen
eines Projektes verantwortlich, sofern dies nicht explizit im Leis-
tungsumfang dieses Vertrages vereinbart ist. FC liefert im Rah-
men dieses Vertrages sonst lediglich Teilleistungen zu.

§ 8 Nichtbeachtung von Empfehlungen
Empfiehlt FC bestimmte Vorgehensweisen oder den Einsatz bes-
timmter Lçsungen und Produkte unter Hinweis auf sich daraus
ergebende Verbesserungen insbesondere in den Bereichen Sys-
temverf�gbarkeit, Ausfallsicherheit, Datenschutz, Virenschutz,
Einbruchs- und Missbrauchsschutz, Spamschutz und �hnlichen
Gebieten, und handelt der Kunde nicht nach dieser Empfehlung
oder entscheidet sich dageben, oder beauftragt er FC mit einer
von der Empfehlung abweichenden Realisierung, �bernimmt er
damit auch die Verantwortung f�r die Folgen. FC haftet nicht f�r
Sch�den, die sich bei Befolgung der Empfehlung voraussichtlich
h�tten vermeiden lassen.

§ 9 Mitwirkungspflicht des Kunden
Der Kunde wird FC selbst�ndig alle Informationen und Hinweise
geben, die im weitesten Sinne mit den Lieferungen und Leistun-
gen von FC in Zusammenhang stehen, und sicherstellen, daß alle
f�r ihn relevanten Punkte im Vertrag schriftlich fixiert werden. Auf
Aussagen von FC vor Vertragsabschluß kann sich der Kunde nur
berufen, wenn eine schriftliche Fixierung erfolgt ist. Der Kunde
sorgt weiterhin daf�r, daß weitere Lieferanten oder der Kunde
selbst die f�r die Arbeiten bençtigten Systemumgebungen, Ge-
r�te, Zusatzteile und Programme sowie die vollst�ndige zugehçr-
ige technische Dokumentation so rechtzeitig uneingeschr�nkt
verf�gbar machen, wie es f�r den geplanten Projektablauf erfor-
derlich ist, daß diese Systemumgebungen und Ger�te, Zusatz-
teile oder Programme einwandfrei und dokumentationsgem�ß
funktionieren, sowie zust�ndige Ansprechpartner des Kunden f�r
Entscheidungen und Abstimmungen laufend verf�gbar sind.
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§ 10 Terminzusagen & Leistungsverzug
Wurden Fertigstellungstermine vertraglich vereinbart, tritt ein
Verzug nur ein, wenn die Umst�nde, die zur Leistungsverzçger-
ung gef�hrt haben, von FC zu vertreten sind. Insbesondere tritt
ein Leistungsverzug nicht ein und FC kann auch zugesagte Ter-
mine verschieben, wenn Verzçgerungen darin Ihre Ursache ha-
ben, daß der Kunde seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekom-
men ist oder sich im Verlaufe der Arbeiten herausstellt, daß die
Erf�llung der Anforderungen in der geplanten Art und Weise nicht
oder nicht sinnvoll mçglich ist. Auch die Erweiterung des Leis-
tungsumfangs durch Zusatzauftr�ge kann zu Terminverschiebun-
gen f�hren, sofern die Zusatzauftr�ge auf die Erbringung des ur-
spr�nglichen Leistungsumfanges einwirken, vom Kunden eine
Abarbeitung der Zusatzauftr�ge noch vor allen Teilen des ur-
spr�nglichen Leistungsumfangs oder eine gleichzeitige Abarbei-
tung mit diesem gefordert wird. In diesem Fall hat FC die Verzç-
gerung ebenfalls nicht zu vertreten und es tritt kein Leistungsver-
zug ein.

§ 11 M�ngel
M�ngel m�ssen grunds�tzlich schriftlich an FC gemeldet werden
und in einer Weise formuliert sein, die es fachlich versierten Mi-
tarbeitern von FC gestattet, den Problemzustand nachzustellen
und exakt zu analysieren. Hierzu gehçren insbesondere System-
zust�nde vor und nach einem Fehler sowie s�mtliche eventuell
aufgetretenen Systemmeldungen und Fehlernummern im Voll-
text. Erfolgt dies nicht, ist FC nicht zur Bearbeitung der Mangel-
meldung verpflichtet. Ein durch FC zu behebender Mangel liegt
nicht vor, wenn ein als Mangel gemeldeter Sachverhalt darin be-
gr�ndet liegt, daß an der Konfiguration der betroffenen oder da-
mit verbundener Systeme ohne schriftliche Zustimmung von FC
�nderungen durch den Kunden oder durch Dritte vorgenommen
wurden. Ebenfalls liegt kein durch FC zu behebender Mangel vor
bei Fehlern, die sich aus Wechselwirkungen mit Systemen und
Systemteilen des Kunden oder Dritter ergeben, die nicht der Be-
treuung oder Verantwortung von FC im Rahmen dieses Vertrages
unterliegen. Stellt sich im Rahmen der Arbeiten nach einer Man-
gelmeldung heraus, daß der Mangel seine Ursache nicht in Leis-
tungen der FC hatte, sind die Arbeiten zur Behebung auf jeden
Fall kostenpflichtig.

§ 12 Abnahme von Leistungen
Wurde im Vertrag keine abweichende Regelung zur Abnahme f�r
bestimmte Teilleistungen oder den Gesamtleistungsumfang ver-
einbart, gilt jede erbrachte kleinste inhaltlich in sich geschlos-
sene Teilleistung, egal ob diese im Vertrag explizit einzeln aufge-
f�hrt ist oder nicht, mit Abschluß der zugehçrigen Arbeiten inner-
halb von 7 Tagen als abgenommen, wenn der Kunde innerhalb
dieser Frist nicht M�ngel schriftlich bei FC geltend macht oder
eine Abnahme in dieser Zeit nicht sinnvoll mçglich ist. In letzter-
em Falle gilt entsprechend eine Abnahmefrist von einem Monat.
Die Abnahme kann grunds�tzlich nur bei wesentlichen M�ngeln
verweigert werden.

§ 13 Gew�hrleistung
Die Garantiezeit f�r projektartig in sich abgeschlossene Dienstle-
istungen betr�gt 6 Monate, soweit nicht im Vertrag Abwei-
chendes vereinbart wurde. Ein Garantieanspruch bei Einzelleis-
tungen, die technisch oder inhaltlich nicht sinnvoll projektartig
abgrenzbar sind, besteht nicht. Dieser Vertrag umfaßt keine wie
auch immer geartete Garantieleistung f�r Defekte und Fehler an

Hardware oder Software, die im Rahmen der Arbeiten verwendet
oder betreut werden, sowie sich daraus ergebende Fehlerzus-
t�nde im Gesamtsystem.

§ 14 Betreuung Software
Nach Implementierung Final Catalogs und individuell entwickel-
ter Software kann eine weitere Betreuung der Software nur im
Rahmen eines kostenpflichtigen Supportvertrages gew�hrleistet
werden, welcher die laufenden Kosten f�r die Vorhaltung eines
Entwicklungs- und Testsystems sowie die f�r die Know-How-Er-
haltung und Einarbeitung von Ersatzkr�ften anfallenden Perso-
nalkosten bei FC deckt. Ohne einen solchen Vertrag ist FC weder
verpflichtet, das Wissen �ber die erstellte Software zu erhalten,
noch Kapazit�ten f�r die Bearbeitung etwaiger Stçrungsmeldun-
gen oder �nderungsw�nschen vorzuhalten. Weitere Arbeiten an
der Software stellen dann auf jeden Fall rechtlich selbst�ndige
Auftr�ge dar.

§ 15 Verg�tung & Preisg�ltigkeit
Alle im Vertrag genannten Preise verstehen sich zuz�glich der
jeweils g�ltigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die im Vertrag fes-
tgelegten Preise gelten f�r die im urspr�nglichen Vertrag verein-
barten Leistungen. Verl�ngert oder erweitert sich der Vertrag wie
oben beschrieben durch die Beauftragung bzw. Inanspruch-
nahme weiterer Leistungen, gilt f�r diese die zum Auftragszeit-
punkt g�ltige Preisliste der FC, wenn keine abweichende schrif-
tliche Vereinbarung getroffen wird. Ein Zusatzauftrag zu einer
Leistung, f�r die ein Festpreis vereinbart wurde, wird nach tats�-
chlich bençtigtem Aufwand abgerechnet und unterliegt keiner
Festpreisregelung, wenn nicht schriftlich etwas anderes verein-
bart wurde. Ist eine Mindestabnahme von Leistungen f�r einen
Vertragszeitraum oder die regelm�ßige Erbringung bestimmter
Leistungen vereinbart und daf�r ein Preisnachlaß gegen�ber
dem Listenpreis gew�hrt, kann FC bei Nichtabnahme des vollen
vereinbarten Umfanges die Preisdifferenz f�r die tats�chlich er-
brachten Leistungen zum Ende eines Vertragszeitraums nachber-
echnen.

§ 16 Preisanpassungen
Die Preise f�r die vertraglichen Dienstleistungen kçnnen von FC
mit einer Frist von 6 Wochen jeweils zum Monatsbeginn zur An-
passung an die aktuelle Kostensituation ge�ndert, ggfs. auch er-
hçht werden, sofern im Vertrag nichts abweichendes vereinbart
wurde, fr�hestens jedoch nach drei Monaten. Widerspricht der
Kunde einer Preiserhçhung innerhalb von 2 Wochen und kann
keine Einigung erzielt werden, ist jeder der Partner berechtigt,
die Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen auf
das Ende des Monats vor Inkrafttreten der Erhçhung schriftlich
zu k�ndigen. Nimmt der Kunde sein Widerspruchsrecht nicht
wahr oder erfolgt die K�ndigung nicht fristgerecht, tritt die ange-
k�ndigte Preiserhçhung in Kraft. Eine K�ndigung seitens des
Kunden ist ausgeschlossen, wenn die Preiserhçhung die allge-
meine Teuerungsrate nicht �bersteigt.

§ 17 Aufwands�berschreitungen
Wird w�hrend der Arbeiten eine �berschreitung des angek�ndig-
ten Aufwandes erkennbar, wird FC den Kunden von dieser Tat-
sache in Kenntnis setzen und mit dem Kunden nach Lçsungsmç-
glichkeiten suchen. Kann kein Einvernehmen �ber die zur ord-
nungsgem�ßen Erreichung der Leistungsziele erforderlichen zu-
s�tzlichen Aufw�nde erzielt werden, kann der Kunde auf die wei-
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tere Leistungserbringung durch FC ganz oder teilweise verzich-
ten. Bis zu diesem Zeitpunkt erbrachte Leistungen sind jedoch in
jedem Falle zu bezahlen. Zu einer Aufwandserhçhung kçnnen in-
sbesondere auch Zusatzauftr�ge f�hren, die auf die Erbringung
des urspr�nglichen Leistungsumfanges in irgendeiner Weise ein-
wirken. Dar�berhinaus kann Zusatzaufwand anfallen, wenn zus-
t�ndige Ansprechpartner des Kunden f�r Entscheidungen und
Abstimmungen nicht verf�gbar sind, oder wenn weitere Lieferan-
ten oder der Kunde f�r die Arbeiten bençtigte Systemumgebun-
gen, Ger�te, Zusatzteile oder Programme sowie die vollst�ndige
zugehçrige technische Dokumentation nicht so rechtzeitig unein-
geschr�nkt verf�gbar machen, wie es f�r den geplanten Projekta-
blauf erforderlich gewesen w�re, oder solche Systemumgebun-
gen Ger�te, Zusatzteile oder Programme nicht einwandfrei und
dokumentationsgem�ß funktionieren. Weiterhin kann Zusatzauf-
wand durch technischen oder inhaltlichen Sachzwang anfallen,
der f�r FC zum Zeitpunkt des Vertragsabschlußes nicht unmittel-
bar ersichtlich war und vom Kunden auch nicht schriftlich in einer
Anforderungsbeschreibung dargelegt wurde. Ist im Vertrag f�r
Teilleistungen oder den Gesamtumfang ein Festpreis vereinbart,
kçnnen sich die Aufw�nde nur dann wie oben beschrieben erhç-
hen, wenn FC den Grund f�r die Aufwandserhçhung nicht zu ver-
treten hat.

§ 18 Anfahrten, Reisekosten & Spesen
Werden Leistungen außer Haus erbracht, berechnet FC an den
Kunden, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, a) bei
Eins�tzen im Nahbereich eine Anfahrtpauschale entsprechend
der jeweils aktuellen Preisliste von FC und b) bei Eins�tzen
außerhalb des Nahbereiches die anfallenden Reisekosten und
Spesen bei Autofahrt auf Basis einer Kilometerpauschale sowie
eine Fahrzeitverg�tung entsprechend der jeweils aktuellen Prei-
sliste von FC.

§ 19 Rechnungsstellung & Zahlungsbedingungen
Die in Anspruch genommenen Leistungen werden nach Ermessen
von FC wçchentlich, 14t�gig, monatlich oder nach Abschluß einer
Teilleistung jeweils r�ckwirkend an den Kunden berechnet. Bei
Festpreisvereinbarungen wird jeweils der auf den Berechnungs-
zeitraum aufgrund der geplanten Projektdauer zeitanteilig entfal-
lende Teilbetrag abgerechnet. Es steht FC frei, bei Leistungsum-
f�ngen ab DM 5.000,- eine Abschlagszahlung von 20-40% mit Ar-
beitsbeginn zu berechnen. Dies gilt auch f�r Teilleistungsum-
f�nge, sofern diese einzeln den genannten Betrag �bersteigen.
Eine Verg�tung ist mit Zustellung der Rechnung innerhalb von 10
(zehn) Tagen ohne Abzug zur Zahlung f�llig. Der Kunde kann ge-
gen Anspr�che FCs nur mit unbestrittenen oder rechtskr�ftig fes-
tgestellten Forderungen aufrechnen. Dem Kunden steht die Gel-
tendmachung eines Zur�ckbehaltungsrechts nur wegen Gegen-
anspr�chen aus diesem Vertrag zu. Bei Zahlungsverzug des Kun-
den ist FC berechtigt, die Dienstleistung sofort einzustellen. Der
Kunde bleibt in diesem Falle verpflichtet, die f�lligen Entgelte f�r
bis zu diesem Zeitpunkt erbrachte Teilleistungen zu zahlen, un-
abh�ngig davon, ob diese in sich abgeschlossen sind, und zwar
zuz�glich Zinsen f�r den Verzugszeitraum in Hçhe von 2% �ber
dem entsprechenden Leitzins der zust�ndigen Notenbank.
Kommt der Kunde f�r zwei aufeinanderfolgende Rechnungen mit
der Bezahlung der vertraglichen Verg�tung in Verzug, so kann FC
das Vertragsverh�ltnis ohne Einhaltung einer Frist k�ndigen. Die
Geltendmachung weiterer Anspr�che wegen Zahlungsverzuges
bleibt FC vorbehalten.

§ 20 Einstellung kostenloser freiwilliger Leistungen
Soweit FC kostenlose Dienste und Leistungen erbringt, kçnnen
diese jederzeit und ohne Vorank�ndigung eingestellt werden.
Ein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadenersatzanspruch er-
gibt sich daraus nicht.

§ 21 �nderungen der Leistungen & Bedingungen
FC ist berechtigt, diesen Vertrag und alle Anlagen und Leistungs-
beschreibungen mit einer angemessenen Ank�ndigungsfrist zur
Anpassung an ver�nderte rechtliche oder technische Gegeben-
heiten oder sonstige ge�nderte Rahmenbedingungen, die dies
erforderlich machen, zu �ndern und zu erg�nzen. FC beh�lt sich
das Recht vor, die vertraglichen Leistungen zu erweitern, zu ver-
�ndern oder Verbesserungen vorzunehmen. FC ist auch berech-
tigt, die Leistungen zu verringern. F�hrt eine Leistungsverringer-
ung dazu, daß das Gleichgewicht von Leistung und Gegenleis-
tung mehr als unwesentlich beeintr�chtigt wird, so steht dem
Kunden das Recht auf eine angemessene Minderung der Verg�-
tung zu. F�r den Fall, daß sich die Parteien auf eine derartige
Minderung nicht einigen kçnnen, steht jeder Partei das Recht zur
außerordentlichen schriftlichen K�ndigung zu. Widerspricht der
Kunde den �nderungen nicht innerhalb einer Frist von zwei Wo-
chen nach Zugang der �nderungsmitteilung, so werden diese en-
tsprechend der Ank�ndigung wirksam. Widerspricht der Kunde
fristgem�ß, so ist FC berechtigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu
k�ndigen, zu dem die ge�nderten Bedingungen in Kraft treten
sollten.

§ 22 Geheimhaltung
FC verpflichtet sich, s�mtliche kundenspezifischen Informationen
und Daten sowie Kenntnisse �ber Gesch�fts- und Betriebsge-
heimnisse, die FC im Rahmen des Vertragsverh�ltnisses erlangt,
nur zur Durchf�hrung dieses Vertragsverh�ltnisses bzw. in der
weiteren Zusammenarbeit mit dem Kunden zu verwenden und
auch �ber das Ende der Vertragslaufzeit hinaus, jedoch l�ng-
stens 10 Jahre, geheim zu halten. Ausgenommen von der Ge-
heimhaltungspflicht sind Informationen, die allgemein bekannt
oder jedermann zug�nglich sind, oder die unabh�ngig von die-
sem Vertragsverh�ltnis dem Empf�nger bekannt geworden sind
oder werden. Verletzt wird diese Geheimhaltungspflicht nur
durch schuldhafte Verstçße FCs. Die Darlegungs- und Nach-
weispflicht obliegt jeweils dem Auftraggeber.

§ 23 Haftungsbegrenzung
FC haftet f�r Sch�den nur bei Vorsatz und grober Fahrl�ssigkeit.
Eine Haftung f�r entgangenen Gewinn sowie sonstige mittelbare
und unmittelbare Folge- und Vermçgenssch�den ist ausges-
chlossen, es sei denn, daß FC vors�tzliches oder grob fahrl�s-
siges Handeln nachgewiesen werden kann oder FC eine Hauptp-
flicht aus diesem Vertrag schuldhaft verletzt hat. FC haftet nicht
f�r Sch�den aus Unmçglichkeit der Leistung und nicht f�r Leis-
tungseinschr�nkungen oder Leistungsausf�lle, die auf hçherer
Gewalt oder auf Ereignissen beruhen, die regelm�ßig eine Leis-
tung wesentlich erschweren oder unmçglich machen. Hierzu z�h-
len insbesondere Streik, Aussperrung, behçrdliche Anordnungen
sowie der Ausfall oder Stçrungen von Kommunikationsverbin-
dungen und netzen auch im Bereich anderer Netzprovider. F�r
zerstçrte oder besch�digte Datenbest�nde und die Kosten der
Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung dieser haftet FC nur
bei grober Fahrl�ssigkeit oder Vorsatz und nur, wenn der Auftrag-
geber durch entsprechende und �bliche Sicherungsmaßnahmen

finalcatalogs
solutions for databased catalogproduction

finalcatalogs gmbh
amtsgericht stuttgart HRB 361277 ust-ID DE215094431 gesch�ftsf�hrer: g�nter rçßler, j�rgen roßberg
bergstraße 2 72581 dettingen/erms telefon 07123/88923-80 telefax 07123/972887
http://www.finalcatalogs.com info@finalcatalogs.com
bankverbindung: ksk reutlingen konto 352 435 blz 640 500 00



die Wiederbeschaffung der Daten in zumutbarer Weise gew�hr-
leistet hat. Hierzu gehçrt auch, daß der Auftraggeber angemes-
sene, dem Stand der Technik entsprechende Sicherungsmaßnah-
men gegen Einwirkungen von außen, insbesondere gegen Com-
puterviren, Hackerangriffe und sonstige Ph�nomene vorh�lt, die
einzelne Daten oder einen gesamten Datenbestand gef�hrden
kçnnen. F�r den Fall des Verstoßes gegen diese Verpflichtung
muß sich der Auftraggeber in jedem Falle ein angemessenes Mit-
verschulden anrechnen lassen, und die Haftung von FC ist bes-
chr�nkt auf die Kosten, die bei Einhaltung aller Sicherungs-
maßnahmen durch den Auftraggeber f�r die Wiederherstellung-
sarbeiten angefallen w�ren. F�r den Fall, daß gleichwohl eine
Haftung FCs eintritt, wird diese Haftung unabh�ngig vom jeweili-
gen Verursacher, dem Grad des Verschuldens oder der An-
spruchsgrundlage der Hçhe nach beschr�nkt auf den Betrag, der
der Verg�tung f�r die Teilleistung entspricht, in deren Rahmen
der Haftungsfall eintrat, maximal jedoch auf einen Betrag in
Hçhe des typischerweise im Rahmen der T�tigkeit zu erwarten-
den Schadens. Bei versicherten Risiken haftet FC in Hçhe aller
Zahlungen, welche die Versicherung leistet, auch wenn die oben
festgelegten oder individuell ausgehandelten Beschr�nkungen
�berschritten werden. Die Verj�hrungsfrist f�r nicht wesentliche
Vertragsverletzungen wird auf zwei Jahre begrenzt.

§ 24 Schlußbestimmungen
Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. �nderungen
und Erg�nzungen der Vertragsbedingungen bed�rfen der Schrift-
form. Erf�llungsort ist Dettingen/Erms. Ausschließlicher Gerichts-
stand f�r alle Anspr�che aus und aufgrund dieses Vertrages ist
der Sitz von FC. Auf diesen Vertrag findet ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. An Verp-
flichtungen aus diesem Vertrag sind auch die Rechtsnachfolger
der FC-Kunden gebunden. Die evtl. Unwirksamkeit einzelner Bes-
timmungen dieser Vertragsbedingungen ber�hrt die G�ltigkeit
der �brigen Bestimmungen nicht. An Stelle der unwirksamen
Bestimmung soll diejenige wirksame Regelung gelten, die dem
mit der urspr�nglichen Formulierung angestrebten Regelungsziel
am n�chsten kommt. Sollten sich Regelungsl�cken in diesen Ver-
tragsbedingungen herausstellen, so soll f�r diese diejenige wirk-
same Regelung gelten, die dem mit den sonstigen Bestimmun-
gen dieser Bedingungen angestrebten Regelungsziel am n�ch-
sten kommt.

finalcatalogs
solutions for databased catalogproduction

finalcatalogs gmbh
amtsgericht stuttgart HRB 361277 ust-ID DE215094431 gesch�ftsf�hrer: g�nter rçßler, j�rgen roßberg
bergstraße 2 72581 dettingen/erms telefon 07123/88923-80 telefax 07123/972887
http://www.finalcatalogs.com info@finalcatalogs.com
bankverbindung: ksk reutlingen konto 352 435 blz 640 500 00


